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2.06 Beiträge

Hausdienstarbeit

Stand am 1. Januar 2020
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Auf einen Blick
Wenn Sie Hausdienstarbeitnehmende beschäftigen, sind Sie verpflichtet, 
Sozialversicherungsbeiträge abzurechnen – auch wenn der Geld- oder Na-
turallohn tiefer ist als 2 300 Franken im Jahr. Im Privathaushalt ist grund-
sätzlich jede entlöhnte Tätigkeit beitragspflichtig. 
• Wenn Sie im Jahr 2020 Hausangestellte mit Jahrgang 2002 oder älter 

beschäftigen, müssen Sie sich bei der kantonalen Ausgleichskasse an-
melden, um die Sozialversicherungsbeiträge abzurechnen.

• Hausangestellte mit Jahrgang 2002 bis 1995 müssen Sie nur dann an-
melden, wenn ihr Lohn im Jahr 2020 750 Franken übersteigt. Löhne 
unter dieser Grenze sind beitragsfrei; die oder der Arbeitnehmende 
kann aber die Beitragsabrechnung verlangen.

• Für Hausangestellte mit Jahrgang 2003 und jünger müssen Sie keine 
Beiträge abrechnen. Es ist keine Anmeldung bei der Ausgleichskasse 
nötig. 

Zur Hausdienstarbeit gehören folgende Tätigkeiten in Privathaushalten:
• Raumpflegerin/Raumpfleger
• Au-pair-Mädchen/-Junge
• Babysitterin/Babysitter
• Kinderbetreuung
• Haushaltshilfe
• Aufgabenhilfe
• Betreuung von älteren Personen
• Hilfskräfte, welche Tätigkeiten im Haus bzw. in der Wohnung oder ums 

Haus herum erledigen (z. B. Nachbar, der gegen Bezahlung Gartenar-
beiten verrichtet).

Hausdienstarbeit gilt im sozialversicherungsrechtlichen Sinne als Erwerbs-
tätigkeit.

Nicht unter den Begriff Hausdienst fallen Tätigkeiten in Mehrfamilienhäu-
sern ausserhalb der Wohnungen und in gewerblich genutzten Liegen-
schaften (z. B. Hauswartin/Hauswart).

Dieses Merkblatt informiert Hausdienstarbeitgebende.
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Pflichten der Hausdienstarbeitgebenden

1 Wann muss ich Sozialversicherungsbeiträge abrechnen?

Wenn Sie einen eigenen Haushalt führen und Personen als Hausdienstar-
beitnehmende beschäftigen und sie entlöhnen (Geld- oder Naturallohn), 
sind Sie verpflichtet, von diesem Lohn Sozialversicherungsbeiträge zu ent-
richten, auch wenn dieser noch so bescheiden ist. Vorbehalten bleibt die 
eingangs erwähnte Ausnahme für jugendliche Hausangestellte. Ferienent-
schädigungen unterstehen auch der Beitragspflicht. Der Naturallohn ist zu-
sätzlich zum Barlohn beitragspflichtig. 

Wenn Sie die Meldung unterlassen, können Sie sich strafbar machen. 

Für kurzfristige oder im Umfang geringe Arbeitsverhältnisse, wie sie ge-
rade in Privathaushalten regelmässig vorkommen, ist es zudem möglich, 
das vereinfachte Abrechnungsverfahren für Arbeitgebende zu benutzen. 
Weitere Informationen hierzu finden Sie im Merkblatt 2.07 – Vereinfach-
tes Abrechnungsverfahren für Arbeitgebende sowie auf der Website des 
SECO unter www.seco.admin.ch > Arbeit > Personenfreizügigkeit und Ar-
beitsbeziehungen > Schwarzarbeit > Arbeit korrekt melden > Das verein-
fachte Abrechnungsverfahren.

2 Wie hoch sind die Naturallohnansätze?

Naturallohn pro Tag     pro Monat
Frühstück CHF   3.50 CHF 105.–
Mittagessen CHF 10.00 CHF 300.–
Abendessen CHF  8.00 CHF 240.–
Unterkunft CHF 11.50 CHF 345.–
Volle Verpflegung und Unterkünfte CHF 33.00 CHF 990.–

3  Wo muss ich mich anmelden?

Melden Sie sich bei der kantonalen Ausgleichskasse am Ort des Haushaltes 
für die Abrechnung der Sozialversicherungsbeiträge an. 

Rechnen Sie bereits für anderes Personal bei einer Verbandsausgleichs-
kasse ab, so können Sie für die Hausdienstangestellten auch bei dieser 
Kasse abrechnen.
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4  Wie muss ich die Arbeitnehmenden identifizieren?

Verlangen Sie von Ihren Arbeitnehmenden bei Stellenantritt den Versiche-
rungsausweis der AHV/IV oder die Versichertenkarte der Krankenversiche-
rung. Nehmen Sie die Versichertennummer, den Namen, den Vornamen 
und das Geburtsdatum der Person auf, damit die Einkommen am Ende 
des Jahres in den Individuellen Konten dieser Personen verbucht werden 
können. Falls weder ein Versicherungsausweis noch eine Versicherten-
karte vorhanden sind oder sich die Personalien geändert haben, müssen 
Sie das Anmeldeformular 318.260 – Anmeldung für einen Versicherungs-
ausweis ausfüllen. Sie können dieses bei jeder Ausgleichskasse oder unter  
www.ahv-iv.ch beziehen. 

Beiträge

5  Wer ist beitragspflichtig?

Erwerbstätige sind ab dem 1. Januar nach dem 17. Geburtstag beitrags-
pflichtig. Jugendliche Hausangestellte sind bis zum 31. Dezember nach 
dem 25. Geburtstag von der Beitragspflicht befreit, sofern ihr Lohn 750 
Franken im Kalenderjahr nicht übersteigt. Die jugendlichen Angestellten 
können aber die Beitragsabrechnung verlangen.

Im Hausdienst tätige Personen, welche das ordentliche Rentenalter er-
reicht haben, zahlen weiterhin Beiträge an die AHV, die IV und die EO, 
nicht jedoch an die Arbeitslosenversicherung. Für sie gilt ein Freibetrag von  
16 800 Franken pro Jahr bzw. 1 400 Franken pro Monat. Auf dem Teil des 
Einkommens, der den Freibetrag übersteigt, müssen AHV/IV/EO-Beiträge 
entrichtet werden.

Keinen Freibetrag gibt es jedoch für frühpensionierte Rentnerinnen und 
Rentner (ab 62 Jahren für Frauen und ab 63 Jahren für Männer), welche 
ihre Altersrente vorbeziehen. Für sie müssen auch Beiträge an die Arbeits-
losenversicherung entrichtet werden.
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6 Wie hoch sind die Beitragssätze?

Beitragssätze Hausdienstarbeit- 
geberin / 
Hausdienstarbeit-
geber

Hausdienstarbeit- 
nehmerin /  
Hausdienstarbeit- 
nehmer

AHV/IV/EO 5,275 % 5,275 %
Arbeitslosenversicherung 
(ALV), bis zu einem Ein- 
kommen von 148 200 Franken

1,1 % 1,1 %

Familienausgleichskasse (FAK) kassenspezifisch nur im Kanton Wallis: 
0,3 %

Verwaltungskosten kassenspezifisch keine

Die Ausgleichskassen erheben in der Regel auch die FAK-Beiträge. Nur in 
Ausnahmefällen werden sie bei einer anderen Familienausgleichskasse er-
hoben. In diesen Fällen weist Sie die zuständige Ausgleichskasse an die 
zuständige Familienausgleichskasse weiter.

Sie bezahlen die gesamten Beiträge an die Ausgleichskasse. Sie ziehen den 
Anteil der Hausdienstarbeitnehmenden vom Bruttolohn ab.

Wird ein Nettolohn vereinbart (d. h. Sie übernehmen auch die Beiträge 
der Arbeitnehmenden), ist die Umrechnung in den Bruttolohn vorzuneh-
men. Die Ausgleichskasse gibt Ihnen hierzu Auskunft. Die Umrechnungsta-
belle können Sie auch unter www.sozialversicherungen.admin.ch >  AHV 
> Grundlagen AHV > Weisungen Beiträge > Netto-/Bruttolöhne abrufen.

Weitere nützliche Hinweise zur Lohnabrechnung finden Sie unter  
www.bsv.admin.ch > Informationen für … > Unternehmen / KMU > Von 
Fall zu Fall >  Lohnabrechnungen.

7  Müssen auch auf geringfügigen Löhnen Beiträge  
abgerechnet werden?

Ja. Normalerweise werden vom massgebenden Lohn, der je Arbeitgeben-
den den Betrag von 2 300 Franken im Kalenderjahr nicht übersteigt, die 
Beiträge nur auf Verlangen des Versicherten erhoben. Bei in Privathaus-
halten beschäftigten Personen müssen die Beiträge indessen in jedem Fall 
entrichtet werden. Ausgenommen bleiben jedoch Löhne bis zu 750 Fran-
ken pro Kalenderjahr an jugendliche Hausangestellte bis zum 25. Altersjahr 
(siehe Ziffer 5).
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Familienzulagen

8  Haben Hausdienstarbeitnehmende Anspruch auf  
Familienzulagen?

Ja. Personen, die in der Hausdienstarbeit tätig sind und Lohn beziehen, 
haben Anspruch auf Familienzulagen, sofern die gesetzlichen Vorausset-
zungen erfüllt sind.

Hausdienstarbeitnehmende können die Anmeldung für den Familienzula-
genanspruch bei der zuständigen Familienausgleichskasse (in der Regel die 
Ausgleichskasse) einreichen.

Obligatorische Unfallversicherung

9  Müssen Hausdienstarbeitnehmende gegen Unfall  
versichert sein?

Ja. Sie sind verpflichtet, Ihr Personal gegen Unfall zu versichern. Dazu 
müssen Sie sich bei einer Unfallversicherung anmelden. Sie können die 
Versicherung bei jedem zugelassenen Unfallversicherer – abgesehen 
von der Suva, da die Hausdienstarbeit nicht in deren Tätigkeitsbereich 
fällt – abschliessen. Die Liste der Unfallversicherungen können Sie unter  
www.bag.admin.ch beziehen.
• Hausdienstarbeitnehmende, deren wöchentliche Arbeitszeit weniger 

als acht Stunden beträgt, müssen Sie nur gegen Berufsunfälle und Be-
rufskrankheiten versichern.

• Hausdienstarbeitnehmende, die mindestens acht Stunden pro Woche 
arbeiten, müssen Sie auch gegen Nichtberufsunfälle versichern.

10 Wer bezahlt die Prämie für die Unfallversicherung?

Die Prämie der Berufsunfallversicherung geht zu Lasten der Hausdienstarbeit-
gebenden, diejenige der Nichtberufsunfallversicherung zulasten der Haus-
dienstarbeitnehmenden. Sie schulden den gesamten Prämienbetrag, wobei 
Sie den Anteil der Hausdienstarbeitnehmenden von deren Lohn abziehen. 
Abweichende Abreden zugunsten der Versicherten bleiben vorbehalten. Es 
ist folgende Ausnahme zu beachten: Es erfolgt keine Prämienerhebung vor 
versicherten Unfällen, wenn Personen bei einem Arbeitgeber einen Lohn bis 
zu 750 Franken pro Kalenderjahr bis zum 31. Dezember des Jahres erzielen, 
in dem sie 25 Jahre alt werden. Erleidet eine solche Haushaltshilfe einen ver-
sicherten Unfall, ist die Ersatzkasse UVG für die Fallbehandlung zuständig. 
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Einerseits erbringt sie die gesetzlichen Versicherungsleistungen an die ver-
unfallte Haushaltshilfe, andererseits wird sie beim Hausdienstarbeitgeben-
den eine Ersatzprämie für höchstens fünf Jahre nachfordern.

Wenn Sie keine Unfallversicherung abschliessen, machen Sie sich strafbar 
und müssen Ersatzprämien zahlen. 

11 Was ist das beitragspflichtige Salär?

Das beitragspflichtige Salär ist in der Regel dem massgebenden Lohn im 
Sinne der AHV gleichzustellen. Die Prämien werden in einem Promillesatz 
auf den prämienunterstellten Salären erhoben. Die Versicherungen haben 
für Arbeitnehmende, die nur sporadisch oder regelmässig für kurze Perio-
den beschäftigt sind, jährliche Pauschalprämien vorgesehen. Die Einzelfälle 
sind in den Tarifen geregelt.

Weitere Informationen finden Sie im Merkblatt 6.05 – Obligatorische  
Unfallversicherung UVG.

Berufliche Vorsorge

12 Ist die berufliche Vorsorge obligatorisch?

Nur Monatslöhne von mehr als 1 777.50 Franken (bei mindestens drei 
Monate laufenden befristeten Verträgen) bzw. Jahreslöhne von mehr als  
21 330 Franken werden der obligatorischen beruflichen Vorsorge unter-
stellt. Die Löhne verstehen sich als Bruttolöhne (gleicher Lohn wie für die 
AHV). Wenn Sie diese Mindestlöhne ausrichten, müssen Sie sich einer  
registrierten Vorsorgeeinrichtung anschliessen. Die Ausgleichskassen kont-
rollieren, ob Sie einer Einrichtung angeschlossen sind.

Weitere Informationen finden Sie im Merkblatt 6.06 – Anschlusspflicht an 
eine Vorsorgeeinrichtung gemäss BVG.

13  Wer ist vom Obligatorium ausgenommen?

Vom Obligatorium ausgenommen sind Arbeitnehmende, die nebenberuf-
lich tätig sind und bereits für eine hauptberufliche Erwerbstätigkeit obli-
gatorisch versichert sind oder im Hauptberuf eine selbständige Erwerbs-
tätigkeit ausüben. Die Vorsorgeeinrichtungen sind im Gegensatz zu den 
kantonalen Ausgleichskassen nicht verpflichtet, Mitglieder aufzunehmen. 
Die einzige Einrichtung, die gesetzlich verpflichtet ist, Arbeitgebende zu 
versichern, ist die Stiftung Auffangeinrichtung BVG.
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14  Wer bezahlt die Beiträge der beruflichen Vorsorge?

Die Beiträge der beruflichen Vorsorge werden Ihnen von den Vorsorge-
einrichtungen direkt in Rechnung gestellt. Die Beitragssätze sind je nach 
Pensionskasse unterschiedlich. Sie müssen jedoch mindestens die Hälfte 
davon bezahlen.

15  Wo erhalte ich weitere Informationen?

Die Adressen der regionalen Stellen der Auffangeinrichtung BVG können 
Sie unter folgender Adresse beziehen: 

Stiftung Auffangeinrichtung BVG 
Direktion 
Elias-Canetti-Strasse 2 
8050 Zürich 
Tel. 041 799 75 75 
www.chaeis.net

Weitere Informationen finden Sie im Merkblatt 6.06 – Anschlusspflicht an 
eine Vorsorgeeinrichtung gemäss BVG.

Arbeitsvertrag

16 Ist ein Arbeitsvertrag nötig?

Hausdienstarbeitnehmende haben eine Arbeitsleistung zu erbringen. Des-
halb sind die Vertragsverhältnisse zwischen Hausdienstarbeitgebenden und 
Hausdienstarbeitnehmenden rechtlich als Arbeitsverträge nach Obligatio-
nenrecht zu qualifizieren. Dies gilt unabhängig davon, ob ein schriftlicher 
Vertrag besteht oder nicht. Das Abschliessen eines schriftlichen Vertrages 
ist zu empfehlen, damit die Vereinbarungen klar festgehalten sind. Über 
gewisse Aspekte des Arbeitsverhältnisses müssen Sie Arbeitnehmende 
schriftlich informieren. Weitere Informationen und Musterverträge dazu 
finden Sie auf der Website des Staatssekretariates für Wirtschaft (SECO)  
www.seco.admin.ch > Arbeit > Personenfreizügigkeit und Arbeitsbezie-
hungen > Arbeitsrecht > FAQ zum privaten Arbeitsrecht und unter www.
seco.admin.ch > Arbeit > Personenfreizügigkeit und Arbeitsbeziehungen 
> Schwarzarbeit > Arbeit korrekt melden > Private Arbeitgebende > Mus-
tervertrag.

Gewisse zentrale Gesetzesbestimmungen sind zwingend ausgestaltet. Es 
ist den Parteien bezüglich dieser Punkte deshalb nicht möglich, eine Ver-
einbarung zu treffen, welche die Hausdienstarbeitnehmenden schlechter 
stellen würde.
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17  Bestehen Normalarbeitsverträge für Hausdienst- 
arbeitnehmende?

Das Arbeitsverhältnis für Arbeitnehmende im Hausdienst ist zusätzlich in 
kantonalen Normalarbeitsverträgen (NAV) geregelt. Die kantonalen NAV 
enthalten insbesondere Bestimmungen über die Arbeits- und Ruhezeiten. 
Diese Bestimmungen sind direkt auf die einzelnen Arbeitsverhältnisse an-
wendbar, soweit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer nichts anderes 
vereinbart ist.

Der Bundesrat hat zudem einen Normalarbeitsvertrag für Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer in der Hauswirtschaft (NAV Hauswirtschaft) erlas-
sen, welcher Mindestlöhne für Hausangestellte in Privathaushalten enthält. 
Der NAV Hauswirtschaft ist mit Ausnahme des Kantons Genf in der ganzen 
Schweiz anwendbar. Der Geltungsbereich des NAV Hauswirtschaft erfasst 
vor allem hauswirtschaftliche Tätigkeiten und ist enger gefasst als die Tä-
tigkeiten in Abschnitt 1. Zudem sind etliche Arbeitsverhältnisse in Privat-
haushalten vom NAV Hauswirtschaft ausgenommen.

Seit dem 1. Januar 2020 gelten folgende Mindestlöhne pro Stunde:

Kategorie «ungelernt» CHF 19.20
Kategorie «ungelernt mit vier Jahren Berufserfahrung in 
der Hauswirtschaft» CHF 21.10

Kategorie «gelernt mit EBA oder 2-jähriger beruflicher 
Grundbildung» CHF 21.10

Kategorie «gelernt mit EFZ oder 3-jähriger beruflicher 
Grundbildung» CHF 23.20

Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Website des Staatssekreta-
riates für Wirtschaft (SECO) www.seco.admin.ch > Arbeit > Personenfrei-
zügigkeit und Arbeitsbeziehungen > Normalarbeitsverträge > Normalar-
beitsverträge Bund.
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18  Haben Hausdienstarbeitnehmende Anspruch auf  
Ferien?

Hausdienstarbeitnehmende haben jährlich mindestens vier Wochen be-
zahlte Ferien zugut. Eine Ferienwoche hat einer Arbeitswoche zu entspre-
chen, d. h. wer zum Beispiel drei Stunden pro Woche arbeitet, hat in einer 
Ferienwoche ebenfalls diese drei Stunden freie Zeit zugute.

Bei Stundenlohn ist der Ferienlohn als Zuschlag in der Höhe von 8,33 % 
(bei fünf Wochen Ferien beträgt der Zuschlag 10,64 % und bei sechs Wo-
chen Ferien 13,04 %) auf die bisher erzielten (Brutto-)Löhne zu berechnen 
und auszuzahlen.

Eine Vertragsklausel, wonach die Ferien oder der Ferienlohn im Lohn inbe-
griffen wären, ist nicht erlaubt. 

19  Erhalten Hausdienstarbeitnehmerinnen bei Schwanger-
schaft oder Mutterschaft weiterhin Lohn? 

Sind Hausdienstarbeitnehmerinnen wegen Schwangerschaft oder Mutter-
schaft verhindert zu arbeiten, so haben Sie für eine beschränkte Zeit den 
Lohn weiterhin zu bezahlen. Die Dauer der Lohnfortzahlung hängt dabei 
von der Anzahl Dienstjahre ab. Dasselbe gilt für Absenzen, die auf Krank-
heit zurückzuführen sind.

Wir verweisen Sie auf die Broschüre des SECO über den Schutz der Arbeit-
nehmerinnen bei Mutterschaft, www.seco.admin.ch. Weitere Informatio-
nen enthält das Merkblatt 6.02 – Mutterschaftsentschädigung.
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20 Wie kann ein Vertrag beendet werden?

Befristete Verträge enden mit Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer, und 
zwar ohne Kündigung.

Unbefristete Verträge müssen gekündigt werden. Hat das Arbeitsverhält-
nis weniger als ein Jahr gedauert, ist eine Kündigungsfrist von mindestens 
einem Monat einzuhalten. Im zweiten bis und mit dem neunten Dienstjahr 
kann mit einer Frist von mindestens zwei Monaten und danach mit einer 
Frist von mindestens drei Monaten je auf das Ende eines Monats gekündigt 
werden. Längere Kündigungsfristen können vereinbart werden.

Bei Krankheit, Schwangerschaft, Mutterschaft sowie Militärdienst kom-
men die Hausdienstarbeitnehmenden in den Genuss des gesetzlichen Kün-
digungsschutzes.

Weitere Informationen finden Sie im entsprechenden Merkblatt des SECO 
unter www.seco.admin.ch.
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Auskünfte und weitere  
Informationen

Dieses Merkblatt vermittelt nur eine Übersicht. Für die Beurteilung 
von Einzelfällen sind ausschliesslich die gesetzlichen Bestimmungen 
massgebend. Die Ausgleichskassen und ihre Zweigstellen geben gerne 
Auskunft. Ein Verzeichnis aller Ausgleichskassen finden Sie unter  
www.ahv-iv.ch.

Arbeitsrechtliche Auskünfte erteilen in der Regel die Sekretariate der 
Arbeitsgerichte. Arbeitsrechtliche Informationen genereller Art und 
zum Normalarbeitsvertrag mit Mindestlohn in der Hauswirtschaft (Ziff. 
17) sind auf der Website des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) 
zu finden, www.seco.admin.ch.

Herausgegeben von der Informationsstelle AHV/IV in Zusammenarbeit 
mit dem Bundesamt für Sozialversicherungen.

Ausgabe Dezember 2019. Auch auszugsweiser Abdruck ist nur mit 
schriftlicher Einwilligung der Informationsstelle AHV/IV erlaubt. 

Dieses Merkblatt kann bei den Ausgleichskassen und deren Zweigstel-
len sowie den IV-Stellen bezogen werden. Bestellnummer 2.06/d. Es ist 
ebenfalls unter www.ahv-iv.ch verfügbar. 

2.06-20/01-D
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1. Grundlagen neue QST-Berechnung 

Die Grundlagen für die Quellenbesteuerung des Erwerbseinkommens wurden mit dem Bundesgesetz 
vom 16. Dezember 2016 neu geregelt. Die neuen Bestimmungen werden am 1. Januar 2021 in Kraft 
treten. Für eine korrekte Berechnung der Quellensteuer braucht es zusätzliche Informationen vom 
Mitarbeitenden. Der teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmende muss dem Arbeitgebenden bzw. den 
Arbeitgebenden mitteilen, ob er/sie einer oder weiteren Erwerbstätigkeit(en) nachgeht bzw. ob 
er/sie Ersatzeinkünfte erhält.  

Gibt der Arbeitnehmende weder das Pensum noch den erzielten Lohn aus der anderen Tätigkeit 
bekannt, wird für das satzbestimmende Einkommen jedes Arbeitsverhältnis auf ein 100 Prozent-
Pensum umgerechnet.  

Allfällige Quellensteuer relevante Änderungen, bspw. die Aufnahme einer weiteren Erwerbstätigkeit 
(persönliche sowie diese des Partners) müssen umgehend der Personalabteilung gemeldet werden. 
 
Quelle: 
Kreisschreiben 1-045-D-2019 von der eidgenössischen Steuerverwaltung ESTV: 
https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/direkte-bundessteuer/direkte-
bundessteuer/fachinformationen/kreisschreiben.html 
 

2. Auslieferung Versionen 

Die neue Quellensteuerberechnung wird auf der Version 2020 verfügbar sein und auch auf die 
Version 2019 zurückportiert. Sie funktioniert in Kombination mit ELM 4.0 und der detaillierten 
Quellensteuerberechnung. 
 
Die Auslieferungen der neuen Quellensteuerberechnung erfolgt in mehreren Etappen. Mit den 
ersten Servicepacks im Jahr 2020 für die Versionen 2020 und 2019 werden alle Grundlagen zur 
Verfügung gestellt, um die neue Quellensteuerberechnung vorzubereiten. 
 
Die neue Quellensteuerberechnung benötigt diverse neue Informationen, was zur Folge hat, dass 
einige Parametrisierungen auf den Lohnarten vorgenommen werden müssen. Die Kunden müssen 
zusätzlich bei ihren Mitarbeitern weitere Informationen einholen und im Personalstamm nachführen. 
 
Beispiele Mitarbeiterdaten  

• Beschäftigungsgrad bei anderen Arbeitgebern, Einkommen bei anderen Arbeitgebern,  
 
Beispiele Abrechnungsdaten  

• Eindeutiger Stundenansatz, Betriebsübliche, durchschnittliche monatliche Arbeitszeit usw.  
 
 
 
 
  



 
 

  Seite 4 von 27 

Auslieferung Version 2020 
Die neue Quellensteuerberechnung wird auf die Version 2020 implementiert. Mit dem Servicepack 2 
der Version 2020 vom 15.09.2020 wird die ABACUS Lohnbuchhaltung in der Lage sein, die neue 
Quellensteuerberechnung am 01.01.2021 abzurechnen. 
 

 
 
 
 
Auslieferung Version 2019 
Die neue Quellensteuerberechnung wird auf die Version 2019 zurückportiert. Mit dem Servicepack 4 
der Version 2019 vom 15.10.2020 wird die ABACUS Lohnbuchhaltung in der Lage sein, die neue 
Quellensteuerberechnung am 01.01.2021 abzurechnen. 
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3. Ältere Versionen (V2018 und älter) 

Ältere Versionen werden die Quellensteuer ab 01.01.2021 nicht mehr in jedem Anwendungsfall 
richtig rechnen. Ein einfaches Beispiel eines Mitarbeiters mit regelmässigem Monats- oder 
Stundenlohn bei einem 100% Pensum ohne untermonatigen Ein-/Austritt würde aber noch richtig 
gerechnet werden. Auch auf der Papier-Quellensteuerabrechnung (L2951) wird alles korrekt 
dargestellt. Die Kunden, die nicht updaten können oder wollen, müssen selbständig gemäss 
Kreisschreiben Nr. 45 beurteilen, ob sie davon betroffen sind oder nicht. 
 
Eine mögliche Umgehungslösung könnte der Einsatz der Funktion «Fixabzug» sein. Beim Fixabzug 
ermittelt der Arbeitgeber selbständig die Quellensteuer. 
 

4. Grundsätzliches Vorgehen 

• Prio 1 
o Prüfung ob Update auf neuste ABACUS-Version zwingend ist oder nicht 
o Update auf Version 2020 mit Installation der Servicepacks 
o Einholung der Infos bei den Mitarbeitern (QST Fragebogen)  

 
• Prio 2 

o Hinterlegung mehrere Erwerbstätigkeiten & Ersatzeinkünfte im Personalstamm 
o Grund: Tarif D und O (Nebenerwerb) wird per 01.01.2021 abgeschafft und die 

zusätzlichen Erwerbstätigkeiten haben direkten Einfluss auf die Quellensteuer-
Satzbestimmung, beim Stundenlohn gibt es Parametrisierungen wegen dem 
Beschäftigungsgrad sowie ob der Stundenlohn regelmässig oder unregelmässig 
ausgezahlt wird 

o Lohnarten prüfen (periodisch / aperiodisch) 
 
• Prio 3 

o Gibt es weitere Spezialfälle im Betrieb? 
o Auszahlung Stundenlohn in unregelmässigen Abständen (also nicht monatlich)  
o Bonusnachzahlungen (Auszahlungen Boni nach einem Austritt) 
o Mitarbeiter, welche im Ausland wohnen und in der Schweiz arbeiten und tageweise im 

Ausland auch arbeiten für den Arbeitgeber in der Schweiz 
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5. Erweiterungen Personalstamm 

Im Personalstamm kann unter der Lasche Quellensteuer festgelegt werden, ob und wie ein 
Mitarbeiter weiteren Erwerbstätigkeiten nachgeht oder Ersatzeinkünfte erhält. 

 

Felder: 

Beschäftigungsart 1 Haupterwerb 

2 Nebenerwerb 

Weitere Beschäftigungen 1 Andere Beschäftigung in der Schweiz 

2 Andere Beschäftigung im Ausland 

3 Andere Beschäftigung in der Schweiz und im Ausland 

Weitere AG / Ersatzeinkünfte 

 

Beschäftigungsgrad Eingabe des Beschäftungsgrades in % 

Bruttolohnsumme Oder wenn Bruttolohnsumme bekannt ist, kann diese hier 
eingegeben werden. 
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Felder: 

Lohnzahlung 1 regelmässig (regelmässige Abrechnungen) 

2 unregelmässig (sporadische Abrechnungen) 
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6. Berechnungsbeispiele 

Beispiele Monatslohn: periodische und aperiodische Lohnbestandteile 

Die verschiedenen Lohnbestandteile werden in zwei Kategorien unterschieden, in periodische und 
aperiodische Lohnbestandteile.
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Die periodischen Lohnbestandteile werden für die Quellensteuersatzbestimmung zuerst bei 
Monatsausgleich auf den Monat und anschliessend noch gemäss Teilzeit auf den Beschäftigungsgrad 
«Total» hochgerechnet. Die aperiodischen Lohnbestandteile werden ohne Veränderung zur 
Satzbestimmung dazu gezählt. 
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Beispiel 2 im ABACUS 

 

Einrichten im ABACUS L411 (Lohnarten definieren) 

Im Programm 411 kann in der Lasche «Quellensteuer» bei der Quellensteuersatzbestimmung die 
Gruppe ausgewählt werden. 

 

 

Beispiele von aperiodischen Leistungen 

Überzeitentschädigung, Ferienentschädigung, Dienstalterszulagen, Bonus, Prämien, VR-Honorare, 
Abgangsentschädigung, Gratifikationen, Provisionen usw. 

Die Aufzählung ist nicht abschliessend. 
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Stundenlohn 
 
Quelle: Kreisschreiben Nr. 45, Kapitel 6.5 
 
Stundenlohn regelmässig 
Wird der Stundenlohn regelmässig (monatliche Zahlung) ausgerichtet, erfolgt die Berechnung genau 
gleich wie bei einem Monatslohn. 
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Stundenlohn nicht regelmässig 

Wird der Stundenlohn unregelmässig ausbezahlt, erfolgt die Quellensteuersatzbestimmung durch 
Umrechnung auf 180 Stunden. 
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Beispiele 
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In der ABACUS Lohnbuchhaltung einrichten 

Im Personalstamm kann unter Anstellung bei den Abrechnungselementen die Lohnzahlung für die 
Quellensteuer gesteuert werden. Es wird zwischen «regelmässig» und «unregelmässig» 
unterschieden. 
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Das Feld «Zahlungsrhythmus» ist nicht geeignet, weil es von vielen Kunden bereits verwendet wird.  

Deswegen kommt hier ein neues Feld zum Einsatz; «Lohnzahlung». 

 

Lohnarten – Stundenansatz 

Im Programm 411 «Lohnarten definieren» kann unter Basen der Grundlagenwerte «Stundenansatz» 
in die Grundlagenbasis verbucht werden.  

 

Werden innerhalb eines Monats unterschiedliche Ansätze oder überhaupt kein Stundenansatz 
verbucht, wird automatisch ein gemittelter Stundenansatz berechnet. ABACUS geht wie folgt vor: 

Werden mittels einer Lohnart verschiedene Details mit unterschiedlichen Stundenansätzen erfasst, 
wird der durchschnittliche Stundenansatz dieser Lohnart in die Grundlagenbasis übergeben. Werden 
aber verschiedene Lohnarten mit unterschiedlichen Stundenansätzen in die Grundlagenbasis 
verbucht, kommt der gemittelte Stundenansatz zum Einsatz. 
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Ausscheiden von im Ausland geleisteten Arbeitstagen 
 
Quelle: Kreisschreiben Nr. 45, Kapitel 6.7 
 

 
 
Beispiele: 

 
 



 
 

  Seite 21 von 27 

 
 
 
ABACUS einrichten 
Im Personalstamm L31 muss auf den betroffenen Mitarbeitern in der Lasche Quellensteuer die 
Checkbox «Auslandarbeitstage ausscheiden» aktiviert werden. Die Berücksichtigung von 
auszuscheidenden Arbeitstagen erfolgt über die Erfassung der Lohnarten in der Vorerfassung. 
Werden keine Arbeitstage CH oder Arbeitstage Ausland erfasst, findet auch keine Reduktion des 
steuerbaren Einkommens statt. 
 

 
 
Lohnarten – Arbeitstage CH 
Im Programm 411 kann unter Basen der Grundlagewert «Arbeitstage CH» in die Grundlagebasis 
verbucht werden. 
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7. Berechnung Jahresausgleich 
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8. Lohnarten liefern Grundlagenwerte 

 



 
 

  Seite 24 von 27 
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9. Checkliste neue QST-Berechnung ab Januar 2021 

 Bezeichnung Programm 

 Fragebogen an QST-pflichtige Mitarbeiter ausstellen Sep. Dokument 
(Kapitel 9) 

 QST-pflichtige Mitarbeiter im Personalstamm auf Vollständigkeit und 
Richtigkeit prüfen und ggf. anpassen/erweitern L31 

 Detaillierte QST-Berechnung ist aktiviert L621 

 Adresszeitachse ist aktiviert L6311 

 Neue Hauptzeitachse per Januar 2021 erstellen L491 

 
QST-Lohnarten sind korrekt definiert (QST-Funktionen) 
(Referenz-Mandant 7777 ABACUS-Demo) L411 

 

Lohnartensteuerungen auf der Lasche Quellensteuer bei allen Lohnarten 
kontrollieren, welche in die QST-Basis fliessen 
(Referenz-Mandant 7777 ABACUS-Demo) 

▪ Quellensteuerabzug 
▪ Arbeitstage CH 
▪ Quellensteuersatz 
▪ Gruppe 
▪ Spezielle Wirksamkeiten 

L411 

 
Allfällige Hilfslohnarten erstellen und mit der Basis Grundlagenwerte die 
betreffende Funktion auswählen L411 
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10. Frage und Antworten 

Frage Antwort 
 
Muss ich wirklich auf die 
Version 2019 / 2020 updaten?  
Wir haben 5 quellensteuer-
pflichtige Mitarbeitende im 
Monatslohn. Ist es notwendig, 
die Lohnbuchhaltung zu 
updaten?  

 
Ein Update ist nicht unbedingt notwendig.  
Grundsätzlich rechnet ein Mitarbeiter mit einfachen 
Rahmenbedingungen ab 01.01.2021 auch mit älteren Versionen korrekt. 
Das gilt für den Jahresausgleich wie für den Monatsausgleich. Beim 
Jahresausgleich ist das Risiko einer Abweichung etwas grösser.  
Folgendes darf nicht passieren:  
 

▪ Keine untermonatigen Ein-/Austritte (die Tageberechnung 
stimmt nicht mehr)  

▪ Keine weiteren Teilzeiterwerbstätigkeiten (Code D  und O gibt es 
nicht mehr)  

▪ Kein Stundenlohn, der unregelmässig bezahlt wird  
▪ Nicht unbedingt in Kantonen mit Jahresausgleich (FR, GE, TI, VD, 

VS)  
 
Wie gross ist der 
Wartungsaufwand nach dem 
Update?  
Wieviel Zeit muss ich nach 
dem Update für die Wartung 
einplanen?  

 
Die Parametrisierung der Lohnarten ist sehr aufwändig, sofern man von 
den Fachfällen betroffen ist.  
Komplexe Lohnartenstämme und Kunden mit vielen Mitarbeitenden im 
Stundenlohn sind stärker betroffen. 
 
Folgende Indikatoren helfen für die Planung:  

▪ Anzahl quellensteuerpflichtige Mitarbeitende 
(Informationsbeschaffung, Aufwand eher beim Kunden)  

▪ Komplexität des Lohnartenstamms, viele Lohnarten = Aufwand 
wird grösser  

▪ Viele Teilzeitmitarbeitende erhöhen den Aufwand  
▪ Stundenlohn mit weiteren Einkommen/Erwerbstätigkeiten 

verursachen mehr Aufwand  
▪ Mitarbeitende, welche im Ausland leben und tageweise im 

Ausland arbeiten in Kombination mit Bonuszahlungen 
 

 
Muss ich nach dem Update 
wirklich die ganze Wartung 
durchführen?  
Wir haben 20 quellensteuer-
pflichtige Mitarbeitende im 
Monatslohn und Stundenlohn. 
Ist es notwendig, nach dem 
Update die ganzen Lohnarten 
und Einstellungen 
anzupassen?  

 
Die Installation der notwendigen Servicepacks ist die wichtigste Aufgabe, 
bei pragmatischen Kunden kann das schon ausreichend sein. Allenfalls 
kann man auch noch später die Wartung nachholen  
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12. Fragebogen Quellensteuer 
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Vorsorge – Rente – Kapital – BVG  
 
 
 
B Kurzfassung FMH-Patientenverfügung und Zusatzbestimmungen  
B Muster Notfallkarte docu-sos  
 
 
 
 
 
 
 
 



 Erstellt von

Name, Vorname  

Geburtsdatum Wohnort  

Für den Fall, dass ich urteilsunfähig bin, möchte ich

dass alle medizinisch indizierten Massnahmen (inklusive Reanimation) zur Behandlung der akuten Erkrankung 
und zur Wiedererlangung der Urteilsfähigkeit getroffen werden;

oder

nicht reanimiert werden und es sollen keine intensivmedizinischen Massnahmen (insbesondere Beatmung)  
durchgeführt werden;

oder

nicht reanimiert werden, bin mit einer Behandlung auf einer Intensivstation aber einverstanden. 

Wenn sich nach initialer Stabilisierung meines Zustands zeigt, dass eine Wiedererlangung der Urteilsfähigkeit wenig 
wahrscheinlich und die Gefahr einer länger dauernden Pflegebedürftigkeit hoch ist, möchte ich, dass

alle Massnahmen zur Lebenserhaltung weitergeführt werden, solange noch eine Hoffnung auf Wiedererlangung 
der Urteilsfähigkeit besteht; 

auf weitere lebenserhaltende Massnahmen verzichtet wird.

 Ich wünsche in jedem Fall die wirksame Behandlung von Schmerzen und anderen belastenden Symptomen wie  
 Angst, Unruhe, Atemnot und Übelkeit. 

Ich habe nachfolgend genannte Vertretungsperson eingesetzt, welche ich ermächtige, meinen Willen gegenüber dem 
Behandlungsteam geltend zu machen. Diese Person ist über meinen Zustand zu informieren und in die Entschei-
dungsfindung einzubeziehen; sie kann meine Krankengeschichte einsehen und ich entbinde ihr gegenüber sämtliche 
Ärzte und Pflegefachpersonen von der Schweigepflicht.

Name, Vorname 

Adresse   PLZ/Ort      

Telefon  Privat Geschäft Mobile

E-Mail

Kann meine Vertretungsperson nicht kontaktiert werden oder kann sie aus anderen Gründen diese Aufgabe nicht 
wahrnehmen, so bestimme ich folgende Ersatzperson:

Name, Vorname 

Ich habe die Patientenverfügung mit meiner Vertretungsperson besprochen.

Name, Vorname der behandelnden Ärztin, des behandelnden Arztes 

Adresse   PLZ/Ort      

Telefon  Privat Geschäft Mobile

E-Mail

Ich habe die Patientenverfügung mit der behandelnden Ärztin, dem behandelnden Arzt besprochen.

Patientenverfügung | Kurzversion

1 (Bitte wenden)



Organspende 

Ich möchte meine Organe spenden und gestatte die Entnahme jeglicher Organe, Gewebe und Zellen sowie die 
Durchführung der vorbereitenden medizinischen Massnahmen, die im Hinblick auf die Organspende notwendig 
sind. Ist dafür die Anwendung von Intensivmassnahmen erforderlich, gestatte ich dies.

Ich gestatte nur die Entnahme von

Ich möchte nicht Spenderin, Spender sein.

Ort, Datum Unterschrift 

Hinweise: Bewahren Sie Ihre Patientenverfügung so auf, dass sie bei Bedarf gefunden wird. Sie können eine  
Kopie bei Ihrem behandelnden Arzt hinterlegen. Senden Sie die Patientenverfügung bitte nicht an die FMH  oder 
die SAMW. Die SAMW-Richtlinien zur Patientenverfügung finden Sie unter www.samw.ch/richtlinien und weitere Infor-
mationen zum Thema Patientenverfügung unter www.fmh.ch > Patientenverfügung.

2



 

 

Zusatzbestimmungen zur Patientenverfügung datiert vom     
 
 

Name, Vorname   Geburtsdatum    
 

ich möchte (mutmasslich) bei einer COVID-19-Erkrankung und medizinisch 
indiziertem Verlegungsbedarf in ein Akutspital verlegt werden. 

 
Ich möchte bei Bedarf auch auf eine Intensivstation verlegt werden, wo sie/er unter 
Umständen künstlich beatmet wird. 

 
Ich möchte nicht auf eine Intensivstation verlegt werden 

 
 

Ich möchte (mutmasslich) bei einer COVID-19-Erkrankung und medizinisch indiziertem 
Verlegungsbedarf nicht in ein Akutspital verlegt werden. 

 
 

Rückfragen an meine Vertrauenspersonen gemäss bestehender Patientenverfügung. 

Bemerkungen: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ort / Datum Unterschrift 
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 Crowdfunding aus steuerlicher Sicht
Crowdfunding Monitoring 2016 33 l 

6 Crowdfunding aus steuerlicher Sicht 
Thomas Linder 

6.1 Einleitung 

In der Schweiz steckt das Crowdfunding – d.h. das Sammeln von Geldern via Plattform im Internet – 
immer noch in den Kinderschuhen. Obwohl die einzelnen Finanzierungsformen zivilrechtlich im Kern 
nichts Neues sind, gibt es im Steuerrecht nach wie vor viele Unsicherheiten. Vor allem fehlt es bei 
den Transaktionsteilnehmern (d.h. bei Geldgeber, Empfänger und Vermittlungsplattform), aber 
auch bei den Steuerbehörden meist an relevanter Erfahrung. Steuern stellen aber nicht-
vernachlässigbare Transaktionskosten dar, welche zwingend in Businesspläne und Finanzplanung 
einbezogen werden müssen. Daher ist es sehr wichtig, dass sich alle Transaktionsteilnehmer bereits 
zu Beginn eines Crowdfunding-Projektes mit der Steuersituation auseinandersetzen.  

In diesem Artikel wird eine erste Auslegeordnung vorgenommen, um auf mögliche Problemfelder 
und Abgrenzungsschwierigkeiten hinzuweisen. Zuerst werden alle Steuerarten kurz dargestellt, wel-
che für Crowdfunding von Relevanz sein können. Anschliessend werden diese im Zusammenhang 
mit den vier Hauptarten von Crowdfunding etwas detaillierter diskutiert. Die Übersicht soll als 
pragmatischer Leitfaden dienen und nimmt keine Vollständigkeit für sich in Anspruch. So be-
schränkt sie sich auch auf die Schweiz. Ausländische Sachverhalte werden nicht beleuchtet. 

6.2 Steuerarten 

Einkommens- und Vermögenssteuern 

Der Einkommenssteuer unterliegen alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte natürlicher 
Personen. Die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von beweglichem Privatvermögen sind steuer-
frei. Die Vermögenssteuer erfasst das gesamte Reinvermögen natürlicher Personen. 

Gewinn- und Kapitalsteuern 

Gegenstand der Gewinnsteuer ist der Reingewinn juristischer Personen. Kein steuerbarer Gewinn 
entsteht durch Kapitaleinlagen von Anteilsinhabern, die Zahlung von Mitgliederbeiträgen an Verei-
ne und die Einlage von Vermögen in Stiftungen.11 Verluste können zudem während sieben nachfol-
genden Jahren mit Gewinnen verrechnet werden. 

Das Eigenkapital juristischer Personen unterliegt der Kapitalsteuer.  

Von der Steuerpflicht für Gewinn und Kapital befreit sind juristische Personen mit öffentlichem oder 
gemeinnützigem Zweck. Unternehmerische Zwecke sind dabei grundsätzlich nicht gemeinnützig.12 

                                                                  
11 Siehe auch das Bundesgesetz über die Gewinnbesteuerung von juristischen Personen mit ideellen Zwecken, welches 
am 1. Januar 2018 in Kraft treten wird. Das Bundesgesetz sieht eine Freigrenze von CHF 20‘000 beim steuerbaren 
Gewinn für juristische Personen mit ideellen Zwecken vor. Abweichende kantonale Regelungen sind vorbehalten. 
12 Siehe aber auch zusätzliche kantonale Regelungen für Start-ups, z.B. das Loi accordant le statut de «JEDI» aux jeu-
nes entreprises développant des innovations (LJEDI) im Kanton Genf. Der Bundesrat steht solchen Massnahmen auf 
Bundesebene kritisch gegenüber (siehe z.B. Bericht des Bundesrates „Steuerausfälle aufgrund der Steuerbefreiung von 
Start-up-Unternehmen“ vom 10. September 2013). Eine Alternative sieht er darin, steuerliche Fördermassnahmen 
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Schenkungssteuer 

Die Schenkungssteuer ist eine (kantonale) Abgabe anlässlich unentgeltlicher Zuwendungen unter 
Lebenden. Sie ist vom Empfänger in demjenigen Kanton geschuldet, in dem der Schenker im Zeit-
punkt der Zuwendung seinen Wohnsitz hatte. Ehegatten, direkte Nachkommen sowie für die Ge-
winnsteuern befreite juristische Personen (siehe Kapitel Gewinn- und Kapitalsteuern) unterliegen als 
Empfänger meist nicht der Schenkungssteuer, für andere Familienmitglieder bestehen oftmals un-
terschiedlich hohe Freibeträge. Steuerfrei sind zudem auch übliche Gelegenheitsgeschenke, die 
einen bestimmten Wert nicht übersteigen (z.B. im Kanton Zürich: CHF 5‘000). 

Mehrwertsteuer 

Die steuerpflichtige Person kann die ihr von anderen Unternehmen in Rechnung gestellte Inlands-
teuer als Vorsteuer grundsätzlich abziehen. Bei von der Steuer ausgenommen Umsätzen bleibt ihr 
ein Vorsteuerabzug aber verwehrt. 

Wer ein Unternehmen betreibt unterliegt obligatorisch der Mehrwertsteuer, sofern er im Inland 
innerhalb eines Jahres mehr als CHF 100‘000 Umsatz aus steuerbaren Leistungen (d.h. Lieferungen 
oder Dienstleistungen) erzielt. Für nicht gewinnstrebige Sport- oder Kulturvereine und für gemein-
nützige Institutionen besteht eine Umsatzgrenze von CHF 150‘000. Die Steuerpflicht beginnt 
grundsätzlich mit der Aufnahme einer neuen Tätigkeit. Es ist je nach Geschäft aber auch möglich, 
sich freiwillig ins Mehrwertsteuerregister eintragen zu lassen. 

Der zu entrichtende Steuerbetrag wird ermittelt, indem das Entgelt für eine Leistung mit dem ent-
sprechenden Satz (2.5 %, z.B. für Nahrungsmittel, Medikamente oder Druckerzeugnisse; 3.8 % für 
Beherbergungsleistungen; 8 % für übrige Leistungen) multipliziert wird. Es gibt jedoch einige ge-
setzliche Ausnahmen, in welchen keine Mehrwertsteuer geschuldet ist (sog. befreite und ausge-
nommene Umsätze). Der Austausch von nicht verbrauchsfähigen Werten, wie zum Beispiel Boden 
oder Geld (inkl. Bitcoins), unterliegt ebenfalls nicht der Steuer.  

Stempelabgaben  

Gegenstand der Emissionsabgabe von einem Prozent sind die Begründung und Erhöhung des 
Nennwertes von Beteiligungsrechten (d.h. Aktien, Stammanteile, Genuss- und Partizipationsscheine) 
und andere Kapitaleinlagen der Anteilsinhaber. Es besteht ein Freibetrag von CHF 1 Million. 

Gegenstand der Umsatzabgabe ist die entgeltliche Übertragung von steuerbaren Urkunden, sofern 
eine der Vertragsparteien oder einer der Vermittler Effektenhändler ist. Sie beträgt 0.15 Prozent für 
inländische und 0.3 Prozent für ausländische Urkunden. 

Verrechnungssteuer 

Die Verrechnungssteuer von 35 Prozent wird auf dem Ertrag des beweglichen Kapitalvermögens 
(v.a. Dividenden, Obligationszinsen und Zinsen auf Sparguthaben, aber auch geldwerte Leistungen 
an Beteiligte und diesen nahestehende Personen) und auf Lotteriegewinnen erhoben. Die Steuer 
wird dem Empfänger der um die Steuer gekürzten Leistung nach Massgabe des Gesetzes (oder 
gemäss Doppelbesteuerungsabkommen) zurückerstattet. Es handelt sich demnach im Grundsatz 
um eine Sicherungssteuer ohne Abgeltungswirkung. 

                                                                                                                                                                                    
sämtlichen Unternehmen zukommen zu lassen, die Forschung und Entwicklung betreiben. Erfreulicherweise sind solche 
F&E-Fördermassnahmen nun Teil der zurzeit im Parlament diskutierten Unternehmenssteuerreform III. 
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Andere Steuerarten 

Je nach Transaktionsgegenstand können auch andere Steuerarten (z.B. Grund-, Erbschafts- oder 
Vergnügungssteuern) oder gar Sozialabgaben relevant sein. Auf diese wird in der Folge jedoch nicht 
näher eingegangen. 

6.3 Formen des Crowdfundings aus steuerlicher Sicht 

Da auch im Steuerbereich für die Qualifikation einer Transaktion vor allem ausschlaggebend ist, 
welche Gegenleistung der Geldvergabe gegenüber steht, wird hier die in dieser Studie verwendete 
Kategorisierung des Crowdfundings in die vier Formen beibehalten. Es muss aber beachtet werden, 
dass in der Realität die einzelnen Angebote am Markt vielfach die unterschiedlichsten Kombinatio-
nen dieser Formen darstellen. Dies führt zu Abgrenzungsproblemen und entsprechendem Klärungs-
bedarf. 

Crowdinvesting 

Beim Crowdinvesting leistet ein Investor eine Kapitaleinlage in eine Gesellschaft gegen Ausgabe 
von Eigenkapitalanteilen (d.h. Aktien, Stammanteile, Genuss- oder Partizipationsscheine). Es sind 
auch Mischformen von Eigen- und Fremdkapital (z.B. Darlehen mit gewinnabhängigen Vergütun-
gen) möglich.  

Folgende Steuerfolgen sind bei Eigenkapitalinvestitionen zu berücksichtigen: 

� Eine Kapitaleinlage von Vermögenswerten gegen Ausgabe von Beteiligungsrechten unterliegt 
der Emissionsabgabe von einem Prozent, sofern der Verkehrswert der Einlagen gesamthaft CHF 
1 Million übersteigt; die Rückzahlung der Kapitaleinlage an den Investor kann steuerfrei erfol-
gen. 

� Ist der Investor eine Privatperson, unterliegen die Kapitalanteile der Vermögenssteuer zum 
jeweiligen Verkehrswert. Fehlt ein Kurswert, so ist eine Bewertung nach Kreisschreiben Nr. 28 der 
Schweizerischen Steuerkonferenz vorzunehmen: für das Gründungsjahr und die Zeit der Auf-
bauphase erfolgt die Bewertung in der Regel nach dem Substanzwert, danach unter Einbezug 
von Substanz- und Ertragswert. Hat jedoch eine massgebliche Handänderung unter unabhängi-
gen Dritten stattgefunden, dann gilt der entsprechende Kaufpreis als Verkehrswert. 13 

� Unternehmen aktivieren als Investoren ihre Kapitalanteile zum Akquisitionspreis in der Bilanz, 
wo sie mit der Vermögens- oder Kapitalsteuer zum Buchwert erfasst werden; bei Wertverlust 
können entsprechende steuerwirksame Abschreibungen vorgenommen werden. 

� Die Marketing- und Vermittlungsgebühr an die Plattform ist als steuerlich relevanter Aufwand 
(Gesellschaft), respektive Ertrag (Plattform) zu erfassen und unterliegt der Mehrwertsteuer zu 
acht Prozent. 

� Allfällige Gewinnausschüttungen sind bei der Gesellschaft, welche sich via Crowdinvesting fi-
nanziert hat, steuerlich nicht als Aufwand abzugsfähig, beim Investor aber als Kapitalertrag 
(teilweise) steuerbar (wobei Kapitalgesellschaften unter Umständen den Beteiligungsabzug gel-
tend machen können); vom Ausschüttungsbetrag ist eine Verrechnungssteuer von 35 Prozent 

                                                                  
13 Gleiches gilt grundsätzlich für Preise, welche von Investoren anlässlich von Finanzierungsrunden bzw. Kapitalerhö-
hungen bezahlt werden. Dies kann vor allem für die Gründer sehr problematisch sein. Wenn zum Beispiel in einer zwei-
ten Finanzierungsrunde für eine fünf Prozent Beteiligung CHF 1 Million geboten werden, entsprechen die restlichen 95 
Prozent gemäss Steueramt plötzlich CHF 19 Millionen, obwohl das Unternehmen wahrscheinlich immer noch Verluste 
schreibt – und die Gründer müssen trotzdem entsprechend hohe Vermögenssteuern bezahlen. Der Kanton Zürich hat 
dies kürzlich erkannt und berücksichtigt Investorenpreise, welche in den ersten 3-7 Jahren erzielt werden, nicht oder nur 
teilweise (siehe Mitteilung vom 1. März 2016: https://www.steueramt.zh.ch/internet/finanzdirektion/ksta/de/aktuell/ 
mitteilungen/amtsmitteilungen_2016/start-ups.html). 
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abzuziehen, welche dann durch den Investor unter Umständen wieder zurückgefordert werden 
kann (Sicherungssteuer). 

� Werden die ausgegebenen Anteile über einen Effektenhändler verkauft, fällt für inländische 
Urkunden die Umsatzabgabe von 0.15 Prozent an. Privatpersonen realisieren einen steuerfreien 
privaten Kapitalgewinn oder -verlust (Ausnahmen: indirekte Teilliquidation, Transponierung, 
gewerbsmässige Wertschriftenhändler). In den übrigen Fällen liegt ein steuerbarer Ertrag (oder 
Verlust) beim Investor vor (wobei Kapitalgesellschaften unter Umständen den Beteiligungsab-
zug geltend machen können). 

Sofern Mischformen von Eigen- und Fremdkapital vorliegen, sind zusätzlich die Regeln zum Crowd-
lending anwendbar . Es ist zusätzlich zu beachten, dass übermässige, nicht marktgerechte Zinszah-
lungen an Beteiligte nicht abzugsfähig sind und der Verrechnungssteuer von 35 Prozent unterliegen 
(= steuerliche Umqualifikation als Dividende, z.B. bei partiarischen Darlehen mit gewinnabhängigen 
Zinsen). Übermässige Fremdfinanzierung einer Gesellschaft durch Beteiligte kann zudem zu einer 
Umqualifikation von Fremd- in Eigenkapital führen. 

Im Gegensatz zu einer Einlage in eine juristische Person werden bei einer Kapitalbeteiligung an 
einer Personengesellschaft beim Privatinvestor die Gewinne, aber auch Verluste direkt als Einkom-
men aus selbständiger Erwerbstätigkeit zugerechnet. Zivilrechtlich haftet er zudem mit seinem per-
sönlichen Vermögen für Verpflichtungen der Personengesellschaft. Daher ist bei solchen Kapitalbe-
teiligungen äusserste Vorsicht geboten, vor allem wenn der Kapitalgeber keinen direkten Einfluss 
auf die Geschäftstätigkeit nehmen kann (z.B. als stiller Teilhaber). 

Crowdlending 

Unter dem Begriff Crowdlending ist eine Darlehensgewährung mit risikoabhängigen Zinszahlungen 
zu verstehen, was steuerlich wie folgt behandelt wird: 

� Marktkonforme Zinszahlungen sind als steuerlich relevanter Abzug / Aufwand (Kreditnehmer), 
respektive Ertrag (Kreditgeber) zu erfassen; der Abzug von privaten Schuldzinsen ist gesetzlich 
auf den Betrag der steuerbaren Vermögenserträge plus CHF 50‘000 limitiert. 

� Die Darlehen sind für die Vermögens- und Kapitalsteuern als Schuld (Kreditnehmer), respektive 
Guthaben (Kreditgeber) zu deklarieren. 

� Für übermässige, nicht marktgerechte Zinszahlungen an Beteiligte oder übermässige Fremdfi-
nanzierung durch Beteiligte siehe voriges Kapitel. 

� Bei mehr als zehn Kreditgebern zu gleichen Bedingungen oder mehr als 20 Kreditgebern14 zu 
verschiedenen Bedingungen wird auf den Zinszahlungen die Verrechnungssteuer von 35 Prozent 
erhoben (= steuerliche Umqualifikation der Darlehen in Obligationen). 

� Die Marketing- und Vermittlungsgebühr an die Plattform ist als steuerlich relevanter Aufwand 
(Kreditnehmer), respektive Ertrag (Plattform) zu klassifizieren; für die Mehrwertsteuer ist die rei-
ne Gebühr für die Vermittlung von Darlehen von der Steuer ausgenommen (ohne Vorsteuerab-
zug), andere Dienstleistungen unterliegen jedoch der Mehrwertsteuer zu acht Prozent. 

Crowddonating 

Das Leisten von Spenden ohne Gegenleistung wird als Crowddonating bezeichnet. Dabei ist Folgen-
des zu beachten:  

                                                                  
14 Was beim Kreditnehmer jedoch eine Banklizenz voraussetzen würde (siehe Art. 6 Bankenverordnung). 
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� Natürliche Personen können als Spender nur Spenden und Schenkungen an Schweizer steuerbe-
freite juristische Personen von mehr als CHF 100 und bis zu 20 Prozent des steuerbaren Ein-
kommens steuerlich abziehen (Bundessteuer; abweichende kantonale Regelungen vorbehalten). 

� Auch juristische Personen können als Spender grundsätzlich bloss Spenden und Schenkungen an 
Schweizer steuerbefreite juristische Personen von bis zu 20 Prozent des steuerbaren Reingewinns 
steuerlich abziehen (Bundessteuer; abweichende kantonale Regelungen vorbehalten). Weitere 
Abzüge sind nur bei nachgewiesener Geschäftsmässigkeit zulässig. Nicht geschäftsmässig be-
gründete Zahlungen werden dagegen als geldwerte Leistungen aufgerechnet und unterliegen --- 
sofern von einer Kapitalgesellschaft ausgerichtet --- der Verrechnungssteuer von 35 Prozent. 

� Beim Empfänger unterliegen Spenden und Schenkungen je nach Sachverhalt und Beteiligungs-
verhältnissen entweder der Schenkungssteuer, der Einkommens- bzw. der Gewinnsteuer oder ei-
ner Kombination dieser Steuern; es sind die entsprechenden Freigrenzen und Steuerbefrei-
ungstatbestände zu beachten (siehe Kapitel Gewinn- und Kapitalsteuern und Kapitel Schen-
kungssteuer).15 

� Spenden sind für die Mehrwertsteuer grundsätzlich unbeachtlich. Eine Erwähnung des Spenders 
zum Beispiel in einem Programmheft oder auf einem CD-Booklet in neutraler Form ist dabei zu-
lässig (inkl. Logo). Wird jedoch eine weitergehende Werbedienstleistung erbracht (zum Beispiel 
in Form einer Anzeige; sog. Sponsoring), qualifiziert die Zahlung nicht mehr als Spende, sondern 
als steuerbares Crowdsupporting (siehe Kapitel Crowdsupporting / reward-based Crowdfunding). 

� Die Marketing- und Vermittlungsgebühr an die Plattform ist als steuerlich relevanter Aufwand 
(Spendenempfänger), respektive Ertrag (Plattform) zu erfassen und unterliegt der Mehrwert-
steuer zu 8 Prozent; Bekanntmachungsleistungen an gemeinnützige Institutionen (z.B. Gratis-
Werbung auf der Plattform) qualifizieren dagegen als ausgenommene Umsätze (ohne Vorsteu-
erabzug). 

Crowdsupporting / reward-based Crowdfunding 

Beim Crowdsupporting erhalten Supporter (Unterstützende) für ihre Zahlung eine (meist einmalige) 
Gegenleistung (z.B. Produkt, Werk oder Dienstleistung). Hier präsentiert sich die Steuersituation wie 
folgt: 

� Unternehmen erfassen als Supporter die Zahlung als Waren- oder Dienstleistungsaufwand oder 
aktivieren diese unter Umständen. 

� Privatpersonen können dagegen als Supporter grundsätzlich keine Abzüge machen. 
� Beim Leistungserbringer (Projektinitianten) ist der Verkauf von Produkten, Werken oder Dienst-

leistungen als steuerlich relevanter Ertrag zu erfassen. Vorauszahlungen, Suspensivbedingun-
gen16 und andere Auflagen17 müssen buchhalterisch richtig abgegrenzt werden. Der Verkauf un-
terliegt zudem der Mehrwertsteuer zum jeweils anwendbaren Satz (je nach Gegenleistung 2.5 
Prozent, 3.8 Prozent oder acht Prozent). 

� Die Marketing- und Vermittlungsgebühr an die Plattform ist als steuerlich relevanter Aufwand 
(Leistungserbringer), respektive Ertrag (Plattform) zu erfassen und unterliegt der Mehrwertsteu-
er zu acht Prozent. 

                                                                  
15 Spenden von Kleinbeträgen unter unabhängigen Dritten (z.B. im Kanton Zürich bis zu CHF 5‘000) oder Spenden an 
Ehegatten, direkte Nachkommen oder steuerbefreite juristische Personen qualifizieren üblicherweise als Schenkung, 
sind aber meist von der Schenkungssteuer befreit (unterschiedliche kantonale Regelungen beachten). Sind Beteiligte 
oder diesen nahestehende Personen involviert, sind zusätzlich die Regeln betreffend verdeckten Gewinnausschüttun-
gen und Kapitaleinlagen zu berücksichtigen, was die Sachlage verkompliziert. 
16 Z.B. wird die Entwicklung eines Produktes erst gestartet, wenn ein bestimmter Supporting-Betrag erreicht wird; wird 
diese Grenze nicht erreicht, müssen die Zahlungen zurückerstattet werden. 
17 Der Supporting-Betrag muss z.B. in die Entwicklung eines bestimmten Produktes investiert werden. 
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Unklarheiten entstehen dann, wenn ein Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung be-
steht. Oft erhält der Supporter für seine Zahlung keine eigentliche Gegenleistung, aber zum Beispiel 
als Dankeschön ein Geschenk (z.B. T-Shirt). Dabei sind die folgenden Gedanken massgebend: 

� Zahlungen, welche nicht in Erwartung des Geschenkes getätigt werden, qualifizieren wohl eher 
als Spenden mit den entsprechenden Steuerfolgen des Crowddonating (siehe Kapitel Crowd-
donating). Das setzt voraus, dass die Spende auch ohne das Geschenk ausgerichtet worden wä-
re. Das Geschenk ist dann wie eine zweite Spende zurück an den Supporter zu qualifizieren. 

� Dies gilt auch für die Mehrwertsteuer: Wenn als Gegenleistung kleine Werbegeschenke mit ei-
nem Warenwert von bis zu CHF 5‘000 ausgerichtet werden, qualifizieren diese als unbeachtliche 
Spenden, sofern die Zahlungen nicht in Erwartung dieser Gegenleistung getätigt wurden. 

6.4 Fazit 

Niemand zahlt gerne Steuern. Die gute Nachricht ist jedoch, dass die Steuern meist erst dann ge-
schuldet sind, wenn Kapital in ein Projekt fliesst, Umsätze erzielt werden oder sogar Gewinn erwirt-
schaftet wird. Für Start-ups ist dann also bereits die erste Hürde in Richtung Erfolg genommen. 

Sowohl die Geldgeber wie auch die Empfänger müssen sich aber über die finanziellen Folgen einer 
Transaktion wie auch ihrer jeweiligen Rechte und Pflichten im Klaren sein. Die Schwierigkeit beim 
Crowdfunding ist dabei, dass je nach Form ganz unterschiedliche Steuerfolgen zu beachten sind. 
Zudem sind unzählige Kombinationen (z.B. partiarische Darlehen mit gewinnabhängigen Zinsen, 
Wandelung von Fremdkapital in Eigenkapital, gemischte Schenkungen etc.) oder grenzüberschrei-
tende Sachverhalte möglich, was die Sachlage weiter kompliziert.  

Für grössere und komplexere Crowdfunding-Projekte empfiehlt sich eine Einzelfallanalyse, damit die 
genauen Umstände und Besonderheiten einbezogen werden können. Zudem kann der Fall mit den 
Steuerbehörden vorbesprochen werden, damit später keine unliebsamen Überraschungen auftau-
chen, welche das Überleben eines Projektes ernsthaft gefährden können.  

Vor allem aber ist für die Plattformen eine detaillierte Analyse der Steuersituation aller Transakti-
onsteilnehmer unumgänglich, da diese als Vermittler zwischen Geldgeber und Empfänger eine wich-
tige Aufklärungsfunktion wahrnehmen müssen. Auf die auf den Plattformen vermittelten Informa-
tionen müssen sich die Parteien verlassen können. 

Von der Politik kann schliesslich gefordert werden, dass das steuerliche und regulatorische Umfeld 
für Crowdfunding generell vereinfacht werden sollte. So wäre eine steuerliche Begünstigung von 
Risikoinvestitionen (z.B. durch steuerlichen Abzug von Einlagen in Start-ups, inklusive Befreiung von 
der Vermögenssteuer) dem Investitionsklima in der Schweiz sehr zuträglich. Andere Länder, wie zum 
Beispiel Grossbritannien oder die Vereinigten Staaten, sind da bereits um Längen voraus. Die An-
kündigung des Kantons Zürich im März 2016, für die Vermögenssteuer bei der Bewertung von Start-
ups Erleichterungen vorzusehen18, ist zwar ein erster Schritt in die richtige Richtung. Dies reicht aber 
bei Weitem nicht aus. 

  

                                                                  
18 Vgl. Fussnote 15. 
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COVID-19-Verordnung Insolvenzrecht – Notrechtsbestim-
mungen zur Überschuldung 
18. Mai 2020 

1. Relevante Bestimmung der COVID-19-Verordnung Insolvenzrecht 
Gem. Art. 1 Abs. 1 der COVID-19-Verordnung Insolvenzrecht darf der Verwaltungsrat in Ab-

weichung von Art. 725 Abs. 2 OR auf die Benachrichtigung des Gerichts verzichten (OR 725-

Moratorium), wenn  

 

1) die Gesellschaft am 31. Dezember 2019 nicht überschuldet war, und zugleich 

2) Aussicht besteht, dass die Überschuldung bis am 31. Dezember 2020 behoben werden 

kann. 

 

Massgebend für die Voraussetzung 1) ist die Jahresrechnung per Ende Jahr 2019, also die 

Frage einer buchmässigen Überschuldung zum 31. Dezember 2019. Allfällig vorliegende 

Rangrücktritte per 31. Dezember 2019 bleiben dabei unberücksichtigt, d.h. Gesellschaften, 

die per 31. Dezember 2019 über ansonsten ausreichende Rangrücktritte von Gläubigern ver-

fügten, und daher bereits unter geltendem Recht nicht verpflichtet sind, das Gericht zu be-

nachrichtigen, fallen nicht unter die Erleichterung von Art. 1 der COVID-19-Verordnung Insol-

venzrecht. 

 

Zu Voraussetzung 2) muss der Verwaltungsrat seinen Entscheid, auf die Bilanzdeponierung 

zu verzichten, schriftlich begründen und dokumentieren (Prognosepflicht des Verwaltungs-

rats). Die Unternehmen bleiben insoweit auch verpflichtet, bei begründeter Besorgnis einer 

Überschuldung eine Zwischenbilanz zu Fortführungs- und zu Veräusserungswerten zu erstel-

len. Der Verwaltungsrat kann jedoch von der externen Prüfung der Zwischenbilanzen abse-

hen. 

 

Als Beilagen für die Prognose, die Überschuldung bis Ende 2020 beseitigen zu können, kom-

men gem. Erläuterungen zur COVID-19-Verordnung Insolvenzrecht insb. die erstellte Zwi-

schenbilanz zu Fortführungs- und zu Veräusserungswerten sowie Liquiditätspläne in Frage. 

Die Finanzplanung ist gemäss Art. 716a Abs. 1 Ziff. 3 OR eine unübertragbare und unent-

ziehbare Aufgabe des Verwaltungsrats. 
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1

Welche Prüfungs- und Handlungspflichten ergeben sich für die 
Revisionsstelle hinsichtlich der vom Verwaltungsrat verlangten 

Begründung und Dokumentation gem. Art. 1 Abs. 2 der COVID-19-
Insolvenzverordnung, wonach Aussicht besteht, dass die 

Überschuldung bis am 31. Dezember 2020 behoben werden kann?

Prüfung der Jahresrechnung 
abgeschlossen.

Revisionsstelle hat keine Pflicht zur 
laufenden Überwachung der finanziellen 

Lage eines Unternehmens 
[PS 290 Bst. U].

OR 725-Moratorium greift.

Prüfung der Jahresrechnung oder eines 
unterjährigen (Zwischen-) Abschlusses läuft 

derzeit noch.

Beurteilung der Begründung und 
Dokumentation des VR im Rahmen der 

Going concern-Prüfung 
[PS 570 / SER, Anhang G].

Einschätzung des VR kann 
nachvollzogen werden.

Es bestehen erhebliche 
Meinungsverschiedenheiten mit 

dem VR.

1) Ggf. Auswirkungen auf den 
Revisionsbericht [PS 570, Tz. 18 

ff. / SER, S. 119]

1) Ggf. Auswirkungen auf den 
Revisionsbericht [PS 570, Tz. 21 

und A25 / HWP R, S. 248]

2) Anzeigepflichten nach OR 725 
Abs. 2 und die Vorgaben von PS 

290, Bst. HH ff. gelten weiter. 

a) b)

2) OR 725-Moratorium greift.

Unter den obigen Voraussetzungen 1) und 2) ist zudem gem. Art. 1 Abs. 4 der COVID-19-

Verordnung Insolvenzrecht die Revisionsstelle von der Pflicht befreit, das Gericht zu benach-

richtigen. 

 

Die COVID-19-Verordnung Insolvenzrecht gilt derzeit bis zum 19. Oktober 2020. 

2. Auswirkungen des OR 725-Moratoriums auf die Abschlussprüfung und die 
Revisionsstelle 

Für die Revisionsstelle stellt sich im Notrechtsregime die Frage, welche Auswirkungen die 

Pflicht des Verwaltungsrats (Begründung und Dokumentation, wonach Aussicht besteht, dass 

die Überschuldung bis am 31. Dezember 2020 behoben werden kann) auf allfällige Prüfungs- 

und Handlungspflichten hat. 

 

Bei der Beantwortung dieser Frage sind zwei Grundkonstellationen zu unterscheiden: 

 

a) Die Prüfung des letzten Jahresabschlusses (im Regelfall Prüfung der Jahresrechnung 

zum 31. Dezember 2019) ist abgeschlossen. 

b) Die Prüfung des letzten Jahresabschlusses oder auch eines Zwischenabschlusses (z.B. 

auf den 30. Juni 2020) ist noch nicht abgeschlossen. 
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Grundkonstellation a) 

Die Revisionsstelle hat keine Pflicht zur laufenden Überwachung der finanziellen Lage eines 

Unternehmens und ist nicht verpflichtet, ausserhalb ihrer normalen Prüfungsarbeiten Überwa-

chungsmechanismen vorzusehen, um daraus mögliche Auswirkungen auf ihre Revisions-

mandate abzuleiten (vgl. PS 290, Bst. U). 

 

Die Revisionsstelle ist daher ausserhalb der Abschlussprüfung nicht aufgefordert, die vom 

Verwaltungsrat aufgrund der COVID-19-Verordnung Insolvenzrecht erstellte Dokumentation 

(die Prognose des Verwaltungsrats, die Überschuldung bis Ende 2020 beseitigen zu können) 

einzusehen und zu beurteilen. 

 

Grundkonstellation b) 

Sollte die Prüfung des Jahresabschlusses oder eines allfälligen Zwischenabschlusses wäh-

rend des Anwendungszeitraums der COVID-19-Verordnung Insolvenzrecht noch nicht been-

det sein, wird der Abschlussprüfer die vom Verwaltungsrat nach Art. 1 Abs. 2 der Verordnung 

erstellte Dokumentation im Rahmen der Beurteilung der vom Management vorgenommenen 

Einschätzung der Unternehmensfortführungsfähigkeit (Going concern-Prüfung) einbeziehen.  

   

Kommt der Abschlussprüfer bei dieser Going concern-Prüfung zum Schluss, dass die An-

nahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit vertretbar ist, jedoch eine wesentliche Un-

sicherheit besteht, wird dieser in seinem Bericht einen Absatz zur Hervorhebung eines Sach-

verhalts aufnehmen (PS. 570 Tz. 19 und A21) bzw. einen Zusatz (vgl. SER, S. 119) anbrin-

gen. 

 

In dieser Situation kann das Kriterium für die Anwendbarkeit des OR 725-Moratoriums, wo-

nach vom Verwaltungsrat dokumentierte Aussicht bestehen muss, dass die zwischenzeitliche 

Überschuldung bis zum 31. Dezember 2020 beseitigt werden kann, als erfüllt betrachtet wer-

den. 

 

Kommt der Abschlussprüfer bei der Going concern-Prüfung hingegen zum Schluss, dass die 

Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit im Abschluss unangemessen ist, die 

Gesellschaft den Abschluss dennoch unter dieser Annahme aufstellt, muss der Abschluss-

prüfer ein versagtes Prüfungsurteil abgeben (PS 570 Tz. 21 und A25) bzw. eine verneinende 

Prüfungsaussage machen (vgl. u.a. Berichtsbeispiel in HWP Eingeschränkte Revision, S. 
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248). Zu dieser Einschätzung gelangt die Revisionsstelle insbesondere dann, wenn sie na-

mentlich die Prognose des Verwaltungsrats, dass die zwischenzeitliche Überschuldung bis 

Ende 2020 beseitigt werden kann, für unangemessen erachtet. 

 

In diesem Fall besteht also aus Sicht der Revisionsstelle keine Aussicht, dass die Gesell-

schaft die zwischenzeitliche Überschuldung bis am 31. Dezember 2020 beseitigen kann. Die 

beiden für das OR 725-Moratorium geltenden Anforderungen sind mithin nicht kumulativ er-

füllt und die Revisionsstelle wird daher nicht umhin kommen, den Verwaltungsrat an seine 

Pflichten gem. Art. 725 Abs. 2 OR, namentlich die Pflicht zur Beauftragung eines zugelasse-

nen Revisors mit der Prüfung der Zwischenbilanz, zu erinnern. Die Revisionsstelle wird die-

sen Umstand ebenfalls im Revisionsbericht erwähnen. 
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Einleitung 
 
Dieser Leitfaden richtet sich an die Mitglieder von TREUHAND|SUISSE und allen interessierten Schweizer 
KMU’s. Das Dokument soll ihnen dabei helfen ihre IT-Security zu analysieren und die nötigen Massnahmen 
zu treffen, um die Informationssicherheit in ihrer Systemlandschaft und im Unternehmensnetzwerk zu er-
höhen. 
Der Leitfaden gliedert sich in verschiedene Schutzmassnahmen, die als Empfehlung analysiert und bei Be-
darf optimiert werden können.  
 
 

Schutzmassnahmen 
 

Schutz durch geeignete Organisation und Prozesse 
 
Worum geht es? 
Bei einem Cyber-Vorfall ist die kurze Reaktionszeit ein Schlüsselelement. Aus diesem Grund müssen die 
nötigen organisatorischen Massnahmen im Vorfeld getroffen sein, um bei Bedarf schnell und zielführend 
reagieren zu können. 
 
 
Welche Massnahmen sollte ich treffen - Wie ist das Vorgehen? 
Organisatorisch müssen die Risiken soweit erkannt und Lösungen vorhanden sein, um einen möglichst 
unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten - Die Arbeiten müssen auch erledigt werden können, wenn 
die IT komplett oder teilweise nicht mehr funktioniert. Dies als Folge eines Cyber-Angriffs aber auch durch 
Stromausfälle, Internetausfälle, Brände, etc.. Hierzu sollten alternative Lösungen oder Backup-Systeme 
frühzeitig ins Auge gefasst werden. 
 
Evaluation der Abhängigkeiten der Geschäftsprozesse von der IT-Infrastruktur - Wie sind die Auswirkun-
gen bei fehlendem Zugriff auf Daten oder dem Ausfall eines Systems? Was für Massnahmen kann ich zur 
Prävention ergreifen? 
 
Definition eines Verantwortlichen für IT-Security - Alle Mitarbeitenden müssen genau wissen, an wen sie 
sich bei Fragen zur Sicherheit (z.B. beim Erhalt eines verdächtigen E-Mails von einem Kunden) oder bei 
einem Sicherheitsvorfall wenden können. 
 
Definition der Zuständigkeit zwischen dem Unternehmen und dem IT-Dienstleister betreffend IT-Security 
– Wenn sicherheitsrelevante Dienstleistungen (z.B. Backup) ausgelagert werden, muss regelmässig kontrol-
liert werden, dass die Massnahmen korrekt umgesetzt werden. Die entsprechend Dienstleistungsverträge 
sollten keine Missverständnisse zulassen und alle Verantwortlichkeiten müssen klar definiert sein. 
 
Erstellen eines Notfallplanes – Der vorbereitete Notfallplan leitet die verantwortliche Person bei einem 
Vorfall sauber durch die vordefinierten Tasks. Hier sollten Punkte abgehandelt werden, wie die 
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Identifikation der kritischen System (z.B. Mail, CRM, Buchhaltungsmandanten, Steuerdaten, etc.), vorberei-
tete Rückfallsysteme (z.B. Ersatz Infrastruktur oder die Vorplanung einer effizienten Ersatzbeschaffung), 
Definition genauer Vorgehen (z.B. Client vom Netz bei Virusverdacht) oder klare Definition einer nötigen 
Systemwiederherstellung. 
 
 

Schutz durch Einbezug der Mitarbeitenden (Faktor Mensch) 
 
Worum geht es? 
Alle möglichen technischen Hilfestellungen nützen nichts, wenn die Mitarbeitenden in die IT-Security nicht 
miteinbezogen werden. Es ist unerlässlich, die Mitarbeitenden über aktuelle Gefahren zu informieren und 
die wichtigsten Regeln zu deren Verhalten klar zu definieren. 
 
 
Welche Massnahmen sollte ich treffen - Wie ist das Vorgehen? 
Schulung der Mitarbeitenden – die Mitarbeitenden sollten fortlaufend auf IT-Security im Geschäftsalltag 
aufmerksam gemacht werden und es muss ihnen aufgezeigt werden, wo mögliche Probleme/Fehler bei der 
Verwendung vom Internet, E-Mail und generell der IT-Infrastruktur auftreten können. Es empfiehlt sich, 
den Mitarbeitenden eine Basisausbildung zu Themen wie der Nutzen der IT-Security, Passwörter und siche-
rer Umgang mit Internet und E-Mail anzubieten. 
 
Definieren einer Passwort-Policy – Für das Unternehmen sollten verbindliche Passwortregeln für sichere 
Passwörter definiert werden. Wo immer möglich sollte eine Zwei-Faktor Authentisierung verwendet wer-
den. Als Hilfestellung kann den Mitarbeitenden auch aufgezeigt werden, wie mit Hilfe einer Eselsleiter kom-
plexe Passwörter gemerkt werden können. 
 
 

Schutz durch Massnahmen auf der technischen Ebene 
 
Worum geht es? 
Eine absolute Sicherheit erreicht man auch durch die technischen Massnahmen nicht. Jedoch können durch 
Sicherheitslücken Unbefugte auf Ihr System oder in Ihr Netzwerk eindringen und Daten vernichten oder 
manipulieren. Die von den Herstellern zur Verfügung gestellten Sicherheitsupdates schliessen bekannte Si-
cherheitslücken. Wenn ein Datenverkehr ausserhalb des Firmennetzwerk nicht verschlüsselt wird, kann die-
ser mitgelesen oder sogar manipuliert werden. 
 
 
Welche Massnahmen sollte ich treffen - Wie ist das Vorgehen? 
Planen eines Backups – Um dem Verlust von Daten vorzubeugen, muss mindestens wöchentlich ein Backup 
auf einen externen Datenträger gesichert werden, welcher extern an einem geschützten Ort gelagert wird. 
Es soll offline sein, d.h. nicht im Netzwerk. Wichtig ist auch ein regelmässiger Test, ob die Daten aus dem 
Backup zurückgespielt werden können  
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Einsatz eines Virenschutzes – Auf allen Clients und Servern soll ein aktueller Virenschutz installiert sein, 
welcher regelmässig aktualisiert wird und vollständige Systemscans durchführt. 
 
Regelmässige Aktualisierung der eingesetzten Anwendungen – Veraltete Applikationen ist das Einfallstor 
für Schadsoftware. Stellen Sie sicher, dass sämtliche Computer, Server, NAS, Firewalls, etc. im Netzwerk die 
vorhandenen Sicherheitsupdates, wenn möglich automatisch oder zeitnah nach vorgängiger Prüfung mög-
lichst schnell eingespielt werden. Alte Geräte, für die keine Sicherheitsupdates mehr verfügbar sind, dürfen 
nicht mit dem Firmennetzwerk verbunden werden. 
 
Einsatz von Firewalls – Jeder eingesetzte Computer sollte eine aktive Firewall haben. Weiter sollte das Un-
ternehmensnetzwerk gegenüber dem Internet durch eine zusätzliche Firewall geschützt werden. Der kor-
rekten Konfiguration der Firewall sollte eine grosse Aufmerksamkeit geschenkt werden, sowie deren regel-
mässigen Aktualisierung mit Updates. 
 
Einsatz von Spam-Filtern – Spam-E-Mails sollten durch den Einsatz von geeigneten Tools und Konfiguratio-
nen blockiert werden. So können generell E-Mails aus gewissen Ländern blockiert werden oder potentiell 
schädliche Anhänge in E-Mails bereits durch den E-Mail-Gateway oder den Spam-Filter gefiltert werden. 
 
Implementierung einer Netzwerksegmentierung – Computer der Steuerabteilung, der Buchhaltung und 
dem HR sollten in einem separaten Netzwerk sein, sodass diese untereinander nicht erreicht werden kön-
nen. Auch beim Einsatz von Netzwerk-Shares ist Vorsicht geboten, da sich darüber auch Malware verbreiten 
kann. Fragen Sie hierzu Ihren IT-Dienstleister. 
 
Deaktivieren der Makros – Diese Funktion wird verwendet, um Office-Dokumente zu automatisieren. Lei-
der werden die Makros immer öfters dazu verwendet, um Schadsoftware zu verbreiten. Das neue Format 
von Microsoft (z.B. docx) enthält keine Makros. Hier empfiehlt es sich, mit aktuellen Microsoft-Produkten 
zu arbeiten, die die neuen Formate unterstützen. 
 
Sichern von extern Zugriffen – Wenn Mitarbeitende von unterwegs auf das Firmennetzwerk zugreifen müs-
sen, muss sichergestellt werden, dass ein Remote-Zugang (z.B. RAS, VPN) verwendet wird, welcher eine 
starke Authentifizierung erfordert, idealerweise eine Zwei-Faktoren-Authentifizierung. 
 
Schützen des Content Management Systems – beim Vorhandensein eines Internetauftritts unter Mitwir-
kung eines CMS sollte sichergestellt werden, dass dies auch auf dem neusten Stand ist. 
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Datenschutz 
 
Worum geht es? 
Jedes Unternehmen ist verantwortlich für den sicheren Umgang mit Personendaten und geistigem Eigen-
tum. Bei Datenverlust oder Datenschutzverletzungen drohen strafrechtliche Folgen, hohe Geldstrafen und 
schwerwiegender Imageverlust.  
Seit 2018 ist die neue Datenschutzverordnung (DSGVO) der EU in Kraft, welche auch teilweise für Schweizer 
Unternehmen gilt. 
Der Datenschutz hängt direkt auch von der IT-Security ab, da Kriminelle an sensible Daten gelangen können. 
 
Welche Massnahmen sollte ich treffen - Wie ist das Vorgehen? 
Gesetzeskonformer Umgang mit Daten – Bei allen Arbeiten mit Kundendaten (Beschaffung, Speicherung, 
Aufbewahrung, Verwendung, Veränderung, Archivierung und Löschung) müssen diese hinreichen geschützt 
werden.  
Für die korrekte Umsetzung der DSGVO für Ihre Internetseite unter Berücksichtigung des Schweizer Rechts 
konsultieren Sie auch unseren Praxisguide. 
 
 

Schutz durch Einbezug des Umfeldes 
 
Worum geht es? 
Wenn der Outsourcing-Partner, Lieferant oder Dienstleister von einem Hackerangriff betroffen ist, kann 
dies auch Ihr Unternehmen direkt betreffen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass die wichtigsten Mass-
nahmen zur IT-Security auch durch diese Unternehmen umgesetzt werden. 
Werden Dienstleistungen an einen externen Dienstleister ausgelagert, ist eine genaue Kontrolle notwendig. 
 
 
Welche Massnahmen sollte ich treffen - Wie ist das Vorgehen? 
Sicherheit in Bezug auf Cloud-Dienste – Der grosse Vorteil von Cloud-Diensten ist, dass keine teuren IT-
Infrastrukturen betrieben werden müssen. Dies ist auch der Grund, dass sich solche Cloud-Dienste grosser 
Beliebtheit erfreuen. Jedoch entlässt Sie deren Verwendung nicht aus der Verantwortung der IT-Security. 
So sollte genau geprüft werden, wo sensible Daten abgelegt werden und wie diese umfassend geschützt 
werden können. Auch sollte vor Abschluss eines Vertrages mit einem Cloud-Dienstleister geprüft werden, 
wer alles Zugriff auf die Daten hat, wo die Datenhoheit liegt, wie die Datensicherung geregelt ist, etc. 
 
Prüfungen beim Auslagern von IT-Security Dienstleistungen – Vor der Zusammenarbeit mit einem solchen 
Dienstleister sollte auf Zertifikate und die Einhaltung der IT-Sicherheitsmassnahmen Wert gelegt werden 
und entsprechende Nachweise eingefordert werden. 
 
Prüfen der IT-Security des Dienstleisters und des Lieferanten – Stellen Sie sicher, dass die Anforderungen 
an die Sicherheit, welche für Ihr Unternehmen gestellt werden, auch von Ihrem Umfeld abgedeckt wird. 
Dies kann z.B. Backupregelung, Vorhandensein eines Notfallplanes, Einhalten von Benutzerrichtlinien, Vor-
gaben für Benutzeradministration, etc. betreffen.  
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Checkliste 
 

Massnahme Ja Nein weiss 
nicht 

Schutz durch geeignete Organisation und Prozesse  
Organisatorische Risikoerkennung    
Evaluation der Abhängigkeit der Geschäftsprozesse    
Definition des Verantwortlichen für die IT-Security    
Definition der Zuständigkeit zwischen Unternehmen und externen 
IT-Dienstleistern 

   

Erstellen eines Notfallplans    
Schutz durch Einbezug der Mitarbeitenden (Faktor Mensch)  
Schulung der Mitarbeitenden    
Definieren einer Passwort-Policy    
Schutz durch Massnahmen auf der technischen Ebene  
Planen eines Backups    
Einsatz eines Virenschutzes    
Regelmässige Aktualisierung der eingesetzten Anwendungen    
Einsatz von Firewalls    
Einsatz von Spam-Filtern    
Implementierung einer Netzwerksegmentierung    
Deaktivieren der Makros    
Sichern von externen Zugriffen    
Schützen des Content Management Systems    
Datenschutz  
Gesetzeskonformer Umgang mit Daten    
Schutz durch Einbezug des Umfeldes  
Sicherheit in Bezug auf Cloud-Dienste    
Prüfungen beim Auslagern von IT-Security Dienstleistungen    
Prüfen der IT-Security des Dienstleisters und des Lieferanten    

 
Alle Massnahmen, die mit Nein oder weiss nicht versehen wurden bedürfen eines speziellen Augenmerks. 
Konsultieren Sie hierzu Ihren IT-Dienstleister oder fragen Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter. 
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Schlusswort / Disclaimer 
 
Dieser Leitfaden hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das Dokument ist primär als Anhaltspunkt zur 
Erarbeitung eines eigenen IT-Security-Konzeptes gedacht, um die eigene Infrastruktur im Unternehmen zu 
schützen unter Einbezug der Mitarbeitenden. Denn durch die gewissenhafte Information an die Mitarbei-
tenden kann bereits eine grosse Vorarbeit geleistet werden. Die technischen und konzeptionellen Vorkeh-
rungen können noch so gut sein, wenn dem Faktor Mensch im Unternehmen nicht die benötigte Aufmerk-
samkeit geschenkt wird. 
Je nach Geschäftsumfeld und Komplexität der IT-Infrastruktur kann parallel zur Umsetzung der eigenen IT-
Security eine Cyberrisk-Versicherung geprüft werden. 
Das Institut Treuhand 4.0 hat diesen Leitfaden mit der grössten Sorgfalt und im Bemühen um Korrektheit 
der Inhalte im Zeitpunkt der Veröffentlichung verfasst. Der Leitfaden ersetzt nicht die fachliche Beratung 
im Einzelfall und Adaption auf die konkrete Situation. Vollständigkeit und Richtigkeit werden nicht garan-
tiert. Das Institut Treuhand 4.0 ist nicht verpflichtet, den Leitfaden zu aktualisieren und nachzuführen. Es 
übernimmt keine Haftung für allfällige Schäden, die aus der Verwendung dieses Leitfadens entstehen. 
 
 

Weiterführende Informationen/Nachweise 
 
Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter 
Melde- und Analysestelle Informationssicherung MELANI 
ICTswitzerland 
Merkblatt für IT-Sicherheit - MELANI 
Informationssicherheit im KMU – KMU Portal 
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Buchbestellung 
 
 
 
� Das Buchgeschenk dürfen Sie neu per E-Mail: admin@revidas.ch oder  

telefonisch unter 071 243 10 10 anfordern. Bitte geben Sie uns die genaue 
Versandadresse an. 

 
 
 


